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Schweizerisches

rft - ZVR r a l,z

herausgegeben

vom

M.'

schweizerischen Forstverein
unter der Redaktion

des

Herrn Forstmeisters Äasthofer.

6. Juni
Das Forst-Journal erscheint monatlich, im Durchschnitt 1 Bogen stark,

in der Stämpflischen Buchdrnckcrei in Bern, zum Preise von 18 Batzen

franko Schweizergcbiet. Alle Postämter werden in dem Stand gesetzt, das

Journal zu diesem Preise zu liefern.

„Der Holzverkauf" sagt die Darstellung „sei als
der größte Feind der Wälder anzusehen."

„Deßwegen solle die Regierung unvcrbrüch-
lich darauf halten, ihre Wälder nachhaltig zu
benutzen und keinen Gemeinden noch Korpora-
tionen Holzverkauf zu gestatten, als nur den
Ueberschuß des Nachhalts über die eigenen Be-
dürfnisse, und auch diesen nicht, wenn ein Steigen der

Holzbednrfnisse vorausgesehen werden könne. Sogar sollten

auch die Privatwälder wo möglich tariert, d. h. ihr jähr-
Zicher nachhaltiger Ertrag berechnet und die Holzschläge dem-

nach vorgeschrieben werden:c."
Jahrgang I. lö

(Das Walvrenten-Verhältniß?c)
(Fortsetzung.)

VI. Der Holzverkauf.
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Untcr Nachhalt, oder nachhaltiger Benutzung der Wälder
wird in den deutschen Forsttheorien verstanden, wenn der

wirklich vorhandene Holzvorrath und die jährliche Holz-
Produktion in einer gegebenen Waldung berechnet, und nicht
mehr und nicht weniger Holz jährlich in solcher Waldung
geschlagen wird, als diese Berechnung ausweist. Die
Berechnung dieses Nachhalts heißt die Taxation, und
während dem ganzen Nmtrieb eines Hochwaldes von Buchen
z. B. oder während 100 oder 120 Jahren, in Eichen-
Wäldern während 150 bis 200 Jahren, soll also jährlich
nicht mehr Holz gehauen werden, als die gemachte Taxation
für jede Altersepoche des Waldes und bei der im Voraus
für einen so langen Zeitraum festgesetzten Art der Bewirth-
schaftung bestimmt.

Es wäre leicht zu zeigen, wie unzuverläßig in der

Anwendung alle solche Tarationstheorien selbst in Deutsch-
land gewesen sind, wo sie in vielen Fürstenthümern unend-
liche Mühen und Kosten und äußerst geringen praktischen

Nutzen gebracht haben, und es wäre mir leicht zu zeigen,
daß, wenn sie in Deutschland sehr schwierig und sehr un-
zuverläßig gewesen sind, sie für alle schweizerischen Gebirgs-
Wälder unnütz und geradezu unmöglich auszuführen wären,
da noch keine algebraische Formel erfunden worden ist,
welche die Abnahme der Vegetationskraft auf den Hochge-

birgen, nach Maßgabe der größern Erhebung, den Einfluß
der Geißenweide und der althergebrachten so unendlich ver-
schiedenen Betriebsart der Wälder hier zu berechnen lehren
könnte. Ich habe selbst mit dem sel. Herrn Forstmeister
mehrere Tarationsarbeiten in den Stadtwaldern auf ziemlich

gleichförmig flachem Boden und in ähnlicher Lage aus-
geführt, und der geringe Nutzen derselben liegt durch die

Thatsache am Tage, daß in der Forstadministration der

Stadt von diesen Arbeiten nur wenig oder kein Gebrauch
gemacht worden, und daß während 30 Jahren nicht einmal
nöthig gefunden wurde, diese Arbeiten für die Stadtwälder
zu vollenden, die auch in der That durch eine einfache
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geometrische Eintheilung ganz entbehrlich geworden wären. In
der Schweiz werden detaiilirte geometrische und forstwirth-
schaftlichc Waldpläne alle Taxationen nach deutscher Art
überflüssig machen, wenn diese Pläne nämlich von Geometern

aufgenommen werden, die hinreichende forstwirthschaftliche
Kenntnisse besitzen. Aber auch diese Pläne werden nicht die-

jenigen sichern Resultate der Taxation geben, welche in Folge
jener Theorien gesucht worden sind.

Allgemein läßt sich darthun, daß alle deutschen großen
Waldtarationsarbeiten, die ganze Landesgegcnden umfaßt
haben, sich großer Irrthümer eben aus dem Grunde schuldig

gemacht haben, daß sie immer die Wälder als unabhängig
von den Fortschritten der Landwirthschaft und der Industrie
mithin ganz einseitig angesehen haben. Jede Taxation der

Waldungen einer Gegend oder eines Landes nämlich setzt

irrig voraus, daß der Ertrag eines gegebenen Waldes und
die Behandlungswcisc, welche den Ertrag zum Theil be-

stimmt, auf ein oder mehrere Jahrhunderte festgesetzt werden
könne, daß folglich eben so lange die Verhältnisse der Land-
wirthschaft und der Gewcrbsamkeit zu diesem Walde sich

gleich bleiben können; daß in dieser langen Zeit die Forst-
wirthschaft sich nicht vervollkommne und demnach eine ver-
änderte Behandlung und Benutzung der tarirten Wälder
nie nöthig werde; daß kein Theil dieser Wälder ausgereutet,
zum Behelf der Viehzucht eingerichtet oder verkauft werde
und in Privatbesitz falle; daß der gegenwärtige Holzbestand
nie zum Vortheil der Gewerbe oder der Landwirthschast
verändert, und also nie unsere Tarationsarbeiten und Hau-
pläne in Unordnung kommen; daß endlich noch 100 bis
150 Jahre lang die Administration der Staatswälder und die
Gemeinden und Privaten die Wälder besitzen, ganz geduldig
und folgsam sich nach den in der Regel irrigen oder ein-
scitig hölzernen Taxationen und Wirthschaftsplänen der Forst-
beamten richten werden, die wir jetzt ihnen vorzeichnen:
alles Voraussetzungen, die höchst unzuverläßig sind, da die
Forstwirthschaft so wenig als die Landwirthschast je auch
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nur 20 Jahre lang stille stehen kann, und eben die Fort-
schritte und die ändernden Bedürfnisse der Landwirthschaft

von den Waldungen bald größere Leistungen bald gänzliche

Umwandlung der Forstwirthschaft fordern müssen; denn cS

ist nothwendiges, in der Natur der Landeskultur gegrün-
detes Gesetz, daß diese Forstwirthschaft Dienerin, nicht

Herrin der Landwirthschaft und der Volksökonomie sein soll,

und daß sie nur in dem höchsten Gedeihen von dieser ihren
Werth und ihr eigenes Gedeihen suchen müsse.

Wenn nun, wie die Darstellung nöthig findet, die

Gemeinden und Korporationen kein Holz verkaufen sollen,
als was nach crfolgter Taration ihrer Wälder sich als Ueber-

schuß des Nachhalts über ihre eigenen Bedürfnisse ergibt,
so frägt es sich zuerst, wer denn diese Bedürfnisse für die

Dauer so langer Zeit abschätzen und festsetzen könne? und

so muß ich zuerst bemerken, daß entweder alle diese Wälder
auf Kosten des Staates tariert werden müßten, oder aber

auf Kosten der Gemeinden und Korporationen. Ich zweifle,
daß unsere hohe Regierung geneigt sein könne, jenes zu
thun, oder dieses zu befehlen, und ich weiß, daß das gegen-
wärtige Forstpersonal nicht zahlreich und nicht erfahren

genug ist, solche Arbeiten auszuführen, die weder von Bann-
warten noch Gemeindsvorgesetzten besorgt werden können,
weil unter Tausenden derselben sich nicht Einer findet, der
einen Waldplan aufzunehmen im Stande wäre, auf welchen
die Taration des Nachhalts auch nur ungefähr gegründet
werden könnte.

Die mehrsten Gcmeindswälder, wenigstens in meinem

Forstbezirk, scheinen schon wirklich, wie sich aus dem Zustand
derselben, und aus der Vergleichung der Holzabgabc mit
der Größe der Wälder schließen läßt, mehr angegriffen zu
sein, als sie nach bisheriger Behandlung vertragen,
oder nach dein Forstauödruck sind sie unnachhaltig benutzt.
Diesen Gemeinden nun die Wälder ausmcssen und tarircn
zu lassen in der Absicht, je nachdem die Tare es will, ihre
Holzschläge aus die Hälfte oder auf den Viertel des bis-
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herigen Betrages zu reduzircn, würde wohl ein bedenkliches

Unternehmen sein. Freilich werden, wenn die Bevölkerung
in gleicher Progression zunimmt, wie in den letzten 30 Jahren,
die Wälder unfehlbar erschöpft von älterm Holze werden;
aber das Unglück, das die Darstellung als Folge eines

solchen Zustandes der Wälder vorhersieht, wird dennoch viel
geringer sein, wie jedes Unglück in der Ncgcl es ist, das

auf Entfernungen eines halben oder ganzen Jahrhunderts
in der Zukunft beurtheilt wird, weil die Menschen, wenn
die Noth kömmt, sich gewöhnlich besser zu helfen wissen, als
unsere Theorien muthmaßcn lassen. Wenn die oberländischen

Hoch - und Privatwälder an älterm Holze erschöpft sind, so

werden die Leute Holz sparen lernen und sparen müssen,

weil sie dann wenig mehr aus den Hochwäldern erhalten und
das Privatholz theuer werden kaufen müssen, sie werden

ferner häufiger Kopfhölzer und Schneitelbäume auf magern
öden Rainen pflanzen und auf Holz und Viehfuttcr bc-

nutzen lernen und sie werden endlich geneigter werden, ver-
nünftigen Regeln der Waldbehandlung Gehör zu geben,
wenn sie ihnen in einfacher, den Volksbegriffcn angemessener

Sprache vorgetragen werden. Schon jetzt kenne ich Ge-
meindcn, die vor 30 Jahren für jede Haushaltung 4 Klafter
Brennholz aus den Staatshochwäldern erhielten, die jetzt nur
noch ein Klafter daraus erhalten und durch Kauf, Abfälle von
Fruchtbäumcn, Weiden und Haslen und Leseholz sich be-

helfen, und Hol; sparen mehr als nie, ohne deßwegen arm
und elend zu werden. Diese Sparsamkeit wird aber leicht,

wenn sie aus eigenem Gefühl der Nothwendigkeit hervor-
geht; sie wird schwer, wenn sie durch Beamte einer ganzen
Bevölkerung befohlen würde und zwar in Folge von Tara-
tionsbcrechnungen, die kein Landmann verstehen, die Noth-
wendigkeit ihrer Folgerungen einsehen oder an ihre Zuver-
läßigkcit glauben würde.

In der Darstellung, die ich so frei bin zu beurtheilen,
wird für nothwendig erachtet, daß den Gemeinden nicht
einmal gestattet werde, den Ucbcrschuß des Nachhaltes über
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ihre Bedürfnisse zu verkaufen, wenn ein Steigen dieser

Holzbedürfnisse voraus zu sehen sei. Ich kann diese For-
derung nicht anders verstehen als: es solle den Gemeinden

aller Holzverkauf verboten sein, weil überall die Bevölke-

rung und mit ihr jene Bedürfnisse steigen. Solche Verbote
des Holzverkaufs hätten in der Zukunft unausweichlich die

Folge, daß in vielen Gegenden, wo große Gemcindswälder
sind, die Holzpreise fallen und der Waldbodcn cntwcrthet
werden müßte; und daß in Gegenden wo wenig Wälder
sind, diese Holzprcise unverhältnißmäßig steigen, der natür-
lichc Holzverkehr gestört werden, und an vielen Orten viele
Wälder vor Alter in Abgang kommen müßten. Einer Ge-
meinde, die große Wälder und dringende Geldbcdürfnisse
hätte, deßwegen den Holzverkauf zu verbieten, weil ihr
Holzbcdürfniß in der Zukunft steigen könnte, würde doch

gewiß weder gerecht noch wohlthätig sein.
Wenn endlich in der Darstellung der Forstadministrations-

grundsähe in diesem Abschnitte, der Holzvcrkaus als
der größte Feind der Wälder erklärt wird, so

muß ich hingegen alle solche Beschränkungen des Holzver-
,kaufs, wie sie hier gefordert oder für nothwendig gehalten
werden, für Feinde der Forstwirthschaft halten, und es

innig bedauern, diesen so wichtigen, so interessanten Kultur-
zweig in so grelle Opposition mit allen Lehren und Ersah-

rungen der Staatswirthschaft gesetzt zu sehen!

VII. Der Holzverkehr im Innern.

Es freut mich, in der Darstellung im Eingange dieses

Abschnitts die gewichtige Erklärung zu finden: „daß der
Holzverkehr in einem und dem nämlichen Lande
frei und ungehindert sein müsse, weil sonst das
Grundcigenthum cntwerthct werde."

Da nun ohne Holzvcrkaus kein Verkehr, und ohne

freien Holzverkehr kein vortheilhaftcr Holzvcrkaus gedacht

werden kann: so ist also dieser Holzverkauf eine
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Wohlthat für die Wälder, weil er hindert, daß
der Waldboden nicht entwerthet werde.

Ich werde unten auf diese Wahrheit zurückkommen,
und mir bei diesem Abschnitt nur noch eine Einwendung
rücksichtlich des Oberlandes erlauben, das für seine Holz-
bedürfnisse (in Folge der Darstellung der Forstadministration)
in einem nachtheiligcn Verhältnisse sein soll, weites immer-

fort durch Ausfuhre Holz verliere, während keines, wegen
dem Lauf der Flüsse, dem Hochgebirge zugeführt werden
könne.

Als ich vor 24 Jahren in Begleitung des verewigten
Herrn Forstmeister Gruber zum ersten Male die hiesigen

Hochwälder besichtigt hatte, so wurde überall über den ein-
reißenden Bau- und Sägholzmangel geklagt und wir maßen
der Versicherung Glauben bei, daß in Zeit von höchstens

zwanzig Jahren kein grobes Bauholz und kein Sägholz
mehr in hiesiger Gegend zu finden sein werde. In der

That finden sich noch jetzt nicht viele grobe Säghölzer in
hiesigen Staatswäldern, und an grobem Bauholz ist kein

Uebcrfluß; aber nichts desto weniger sind seit 10 Jahren
mehr Gebäude und größere errichtet worden, als 50 oder

100 Jahre zuvor, und das Steigen der Preise alles Bau-
und Sägholzes hat so sehr zugenommen, daß nun viele

Bretter in Thun gekauft und den See hinauf hieher ge-
bracht werden. Die Folge von diesem außerordentlichen

Steigen der Preise der Säghölzer ist nun gewesen oder

wird bei fernerm Steigen noch sein: daß der Waldbesitzer

in hiesiger Gegend und bei Thun herum, der gegenwärtig

50-, 60- bis 70jährige Tannen in seinem Walde hat,
gerne noch 10 oder 15 Jahre lang diese Tannen verschonen

wird in der Hoffnung dann mit desto größerm Vortheil sie

als grobe Bauhölzer und als Saghölzer zu verkaufen. Die
Folge dieses Stcigens der Brettcrpreise wird ferner sein,
daß mehr in Stein als in Holz gebaut werden wird, die

Zimmer nicht mehr mit Brettern vertäfelt, und daß im In-
nern der Gebäude überhaupt mehr in Stein und in Gyps
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wird gearbeitet werden als wie vorher in Holz, Die Noth
des HolzmangelS ist also gar nicht eingetreten, welche ich

vor 24 Jahren in meinem Kummer voraus zu sehen glaubte.
Wenn wohlseiles Holz, woran ich zweifle, den Volks-

Wohlstand begründen konnte, so würde das Oberland diesem

Wohlstand jederzeit naher sein, als das Hügelland oder die

tiefern Gegenden des Kantons, weil verhältnißmäßig im
Hochgebirge überhaupt größere Wälder vorkommen und viel
größere Ausdehnungen Landes sind, die nur zur Holzpro-
duktion taugen, also nie zu Gunsten landwirthschaftlichcr
Benutzung hier die Waldbäumc in Gefahr stehen, vorsätzlich

ausgcrentct zu werden. Es ist hingegen richtig, daß wegen
der Höhe deS Gebirges der Wuchs des Holzes in einem

großen Theil der Wälder viel langsamer als in den tiefern
ist und dieser Umstand würde auf größere Theurung des

Holzes einstießen; allein da die größten Wälder Staats-
oder GemcindSwälder sind, aus denen den Bäucrtlcutcn un-
entgeldlich Holz verabfolgt wird, so fließen diese Holzaus-
theilungcu ebenfalls auf Erniedrigung der Preise ein. Der
langsame Wuchs der Bäume wegen großer Erhöhung des

Gebirges hat nur in dem kleinern Theil der Wälder statt
und diese obersten Waldregioncn grenzen meistens an unbe-

wohnte Gegenden, deren Holzverbrauch nicht sehr auf die

Erhöhung der Holzprcise wirken kann.

VIII. Beschränkung des Holzverbranchs
h olz k oufu m ireiider G e w e rbe.

Es wird in der Darstellung angenommen: „daß solche
Gewerbe nachthcilig auf die Erhaltung der Wäl-
der wirken, wenn die ihnen gehörenden Wälder,
oder diejenigen, aus welchen sie sich durch Kauf
mit Holz versehen, nicht nachhaltig benutzt wer-
den. Ihr Betrieb und ihr Holzvcrbrauch müsse
also je nach dem Nachhalt dieser Wälder auf den-
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selben beschränkt werden, aber damit dieses möglich
und' damit ihr Bestehen durch eine solche Be-
schränkung nicht gefäh rdet werde, müßte die Holz-
ausfuhr aus der Schweiz verboten sein?c."

Ich habe schon oben bemerkt, und würde mich anheischig
machen zu beweisen, daß alle Bestimmungen des nachhaltigen
Ertrages der schweizerischen Waldungen, besonders im Hoch-

gcbirge, theils sehr kostbar, theils nach deutschen Formeln
und Erfahrungstabcllcn (schweizerische haben wir keine und
werden deren nie zuverläßigc haben) ganz unpraktisch oder

unmöglich sind. Wenn also zuerst der Nachhalt unserer
Wälder berechnet werden sollte, um zu bestimmen, welche
Gewerbe und wie lange sie betrieben werden dürfen; so

müßte das gigantische Werk vollführt werden nicht nur alle

Waldungen des Staates, der Gemeinheiten und der Privaten,
aus welchen die Gewerbe sich Holz verschaffen, zu tarircn,
sondern auch jedem Gewerbe seinen wahren Holzbedarf zu
bestimmen, und am Ende würde aus einer solchen Fluth
von Geschäften, auö solchen kostbaren Unternehmungen kein

sicheres, also kein nützliches Resultat hervorgehen. Nach
meiner Ueberzeugung kann es gar nicht die Obliegenheit
von Staatsbehörden sein, dem Gcwcrbsmann wohlfeiles
Holz zu verschaffen, und jeder Unternehmer irgend eines

holzvcrzehrendcn Gewerbes hat selbst dahin zu sehen, daß
er wohlfeiles Holz finde und findet er das nicht mehr in
seiner Umgebung, so mag er sein Gewerbe dahin verlegen
wo er wohlfeileres Holz bekommen kann. Steigen endlich
die Holzpreise allerorten im Kanton, so mögen die Gewerbs-
leute Holz sparen; sie mögen Torflager suchen, holzsparende
technische Erfindungen benutzen, und wenn sie das nicht
verstehen, so mögen sie eingehen, oder ihr Gewerbe dahin
versetzen, wo es noch wohlfeile Brennstoffe gibt. Unmöglich
ist und bleibt es auf jeden Fall, Schlosser und Schmiede
und alle holzverzchrenden Gewerbe mit wohlfeilem Holz zu
versehen oder sie fortzuwcisen, wenn der (ideale) Nachhalt
der Wälder nicht mehr zu ihrem Betrieb hinzureichen scheint.
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Es ist die Sache jedes Einzelnen und gewiß nicht der Be-
Horden zu sehen, daß er solche Gewerbe je nach den be-

stehenden Holzpreiscn betreibe und einrichte.

IX. Holzausfuhr nach andern Kantonen.

„Da die Holzausfuhr nur Geldeinnahmen
bezweckt, die Wälder aber um ihrer selbst willen
angezogen werden sollen (des Holzes wegen), so

müßten sie zu Grunde gehen, wo die Holzaus-
fuhr nicht beschränkt sei."

Dieser Grundsatz ist schon oben bestritten worden, und
es ist nicht schwer durch Thatsachen ihn zu widerlegen.

Die Ausfuhr des Holzes aus den oberländischen Ober-
ämtern nach Bern hat seit langer Zeit stattgefunden, und
gewiß sind wegen dieser Ausfuhr wohl einzelne Wälder ge-
schwächt, einige zerstört worden, aber zuverläßig weniger
durch die Schläge zur Holzausfuhre, als durch die unwis-
sendste Behandlung der Wälder. Auf der Ällgäualp allein
sind seit etwa 10 Jahren für beiläufig 20,000 Franken Holz
nach den solothurnischcn Eisenwerken verkauft worden, und

noch mehr als diese Summe haben vielleicht Bernerland-
leute bei dem Schlag und dem Transport des Holzes ver-
dient. Freilich sind die Holzschläge in diesen Alpenwäldern
so vcrwüstlich als möglich geführt worden, ohne auf den

kahl abgeholzten Berghalden irgend eine forstwirthschaftliche
Kultur vorzunehmen, da hier mehr die Vergrößerung der

Weidflächen als die Nachzucht von jungen Wäldern von
den Alpbesitzern gewünscht wurde. Der einzige für das

Oberland angestellte Forstbeamte hatte weder Zeit noch Voll-
macht, die Holzschlägc in den Alpcnwäldern zu leiten. Die
in Kraft bestehende Flößordnung hat unglücklicherweise in
Bezug der Leitung der Holzschläge in den Waldungen des

Hochgebirges keine Fürsorge gethan.
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Wenn die Forstadministration diese Holzausfuhr aus
dem Habkerenthal verboten hätte, so würde sie dadurch einen

Verlurst von mehr als 40,WO Franken einer einzigen

Waldgegend verursacht haben, und die Folge dieses Ver-
botes wäre gewesen, daß ohne Nutzen der Alpbesitzer oder

des Staates viele tausend Klafter Holz hätten verfaulen
müssen

Rings um die Stadt Paris haben die an dem Wasser-
gebiet der. Seine liegenden Gegenden seit Jahrhunderten
immer ungehindert Holz nach der Stadt ausgeführt und

gewiß sind deßwegen weder die Gewerbe daselbst stille ge-
standen, noch ist das Land verarmet, sondern die Industrie
des Waldbaues hat sich, begünstigt durch die hohen Holz-
preise, gehoben und den Waldbesitzer bereichert. Die Land-
besitzer, welche aus ihren eigenen Waldungen Holz auf den

Bernmarkt führen, zerstören deßwegen ihre Wälder nicht,
sondern benutzen sie nur und zwar vorthcilhaftcr als ohne

den starken Holzverbrauch und die höhern Holzpreise in der

Hauptstadt geschehen könnte. Rings um die Ufer des Genfer-
sees wird Holz geschlagen und ungehindert nach Genf vcr-
kauft, und kein Zweifel ist, daß die Forstadministration der
Waadt dem Lande wehe und nicht wohl thun würde, wenn
sie wegen dem Steigen der Preise im eigenen Kanton alle

Holzausfuhr nach Genf verhindern würde. Und wenn oben

anerkannt wird, daß der Waldboden an Werth erniedrigt
werden müßte, wenn der Holzhandel im Innern unseres
Kantons beschränkt würde, so muß auch zugegeben werden,
daß der Waldbodcn in einem großen Theil des Kantons

') Seit der Freigcbung des Holzhandels nach tSZt sind in Thun allein

während nichrern Jahren wöchentlich im Durchschnitt 4V,VW Franken

an Privatwaldbcsitzer, Holzhacker, Flößer »c. von Holzhändlern bc-

zahlt worden. Im Jura sind in einem einzigen Jahre den Gemeinden,

die aus eigenthümlichen Wäldern französischen Unternehmern Holz

verkauften, mehr als eine Million Franken und den Arbeitern für
den Hieb und Transport des Holzes vielleicht noch mehr bezahlt
worden.
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dadurch entwerthet wird, daß die Ausfuhr des Holzes nach

andern Gegenden der Schweiz gesperrt ist.
Die Darstellung der Tit. Forstkommission bemerkt, daß,

außer Luzern und Freiburg, die uns umgebenden Kantone

von unserm Holz abhängig seien, und daß dennoch bei ihnen
niemand Holz pflanze, wenn schon das Holz dort theurer
als bei uns sei; sie schließt daraus, daß also theure Holz-
preise den Privatmann nicht zu Waldkulturen geneigt machen

können. Die Aargauer und Solothurner werden gewiß auf
ihre schönen und fruchtbaren Kornfelder und auf ihrem über-

Haupt zu landwirtschaftlicher Benutzung geeigneter» Boden
nicht Waldbäume pflanzen, so lange sie das Holz bei uns
wohlfeil kaufen können. Daß bei uns das Holz so wohlfeil
ist kann doch nicht beweisen, daß wir zu wenig Wälder
haben. Steigt das Holz noch mehr in seinem Preise in den

Kantonen Aargau und Solothurn, so werden sie dort noch

mehr als jetzt Holz sparen, ihre Wälder besser behandeln
und endlich selbst Waldkulturen auf geeignetem, für die land-
wirthschaftlichc Kultur weniger tauglichem Boden ausführen
lernen, besonders dann, wenn die Ausfuhr aus dem Kanton
Bern verboten wird. Durch das Verbot aber werden wir
mehr als sie verlieren.

Wenn, wie die beiliegende Darstellung ausspricht, der

freie Verkehr zwischen den Kantonen, den die Bundesakte
gewährleistet, nur von Erzeugnissen geltend sein soll, die

im Verhältniß der Nachfrage vermehrt werden können, so

könnte unter diesem Vorwand fast jeder Handelsverkehr
zwischen den Kantonen gehemmt werden. In Zeiten allge-
meinen Mißwachses kann auch das Getreide nicht sogleich im

Verhältniß der Nachfrage vermehrt werden, und von jedem

Produkt, jeder Waare, die sehr im Preise steigt, kann ge-
sagt werden, daß mehr davon begehrt als auf den Markt
geführt oder erzeugt wird. Daß bei hohen Holzpreisen
weniger Wald gcreutet, mehr kultivirt, weniger Holz ver-
gcudct werde, die Thcurung also in sich selbst die Hülfe
gegen den Mangel trage, und daß überhaupt das Holz
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durch vermehrte Nachfrage früher oder später vermehrt werden
könne, ist eine Wahrheit, die wohl nicht ausführlicher zu
erweisen nöthig sein wird.

„Da die gänzliche Sperre des Kantons für die Holz-
ausfuhr unmöglich, so solle diese Ausfuhr nach andern
Kantonen nur auf den eigenen Bedarf derselben beschränkt

sein, und das aus dem Kanton Bern geführte Holz in
andern Kantonen nicht zu Spekulationen lind Gewinn gc-
braucht werden:c."

Ich muß sehr bezweifeln, daß je dieser in der beilicgen-
den Darstellung ausgesprochene Grundsatz irgend eine sichere

Anwendung finden könne. Wie sollte und von wem sollte

wohl berechnet und entschieden werden, wie viel Holz zu
Fabrikaten für den eigenen, und wie viel zu auswärtigem
Gebrauch in den benachbarten Kantonen verbraucht werde?
Wie viel Brennholz oder Bauholz von dem aus unserm
Kanton geführten für den eigenen Bedarf des einführenden
Kantons, und wie viel für Fabrikate, die nach dem Aus-
land ausgeführt werden, verbraucht werde? Wer sollte

z. B. angeben, wie viel Holz sie bedürfen, wie viel Eisen
die solothurnischen Werke für den Kanton Solothurn, wie
Viel für die Ausfuhr sie jetzt und in der Zukunft schmelzen,

und wer wollte demnach berechnen, wie viel von unserem

Holz jährlich ihnen erlaubt werden dürfe?
Wenn als ein Beding des freien Verkehrs mit Holz

nach andern Kantonen festgesetzt würde, daß die Gewerbe
in dem benachbarten Kanton sich ausweisen müßten, daß

sie genug Wälder für deren Betrieb zur Verfügung hätten,
so trittet wieder die große Schwierigkeit einer solchen Unter-
suchung und eines gründlichen Entscheides ein. Die Forst-
administration des Kantons Bern kann doch gewiß nicht

Waldmessungen, Taxationen und Kontrolen in den benach-

harten Kantonen vornehmen wollen, ehe sie sich je nach den

immer unsichern Resultaten solcher Taxationen für oder wider
die Holzausfuhren entschließt. Und wenn diese Holzausfuhren
nach andern Kantonen unter Mauth-, Zoll- und Kontrolc-
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anstalten gesetzt werden müßte, und ohne diese nicht gestattet
werden sollte, so würde mir vor dem Uebermaß der unan-
genehmsten und nutzlosesten Geschäfte bange werden, unter
welchen die Forstadministration unausweichlich für wichtigere
und nützlichere Aufgaben gänzlich gelähmt werden müßte-

X. Holzverkehr nach dem Auslande.

Wenn der freie Verkehr und Holzvcrkauf von einem
Oberamt des Kantons Bern in das andere für jedes Ober-
amt vorthcilhaft ist, wenn sie zum Wohlstand eines jeden

beiträgt, dem Waldboden in jedem seinen Werth erhöht;
wenn dieser Holzverkauf von einem Oberamt in das andere
ohne Ungerechtigkeit, Nachtheil und Bedrückung aller Wald-
bescher nicht durch Gesetze verhindert werden kann; wenn
die Erhöhung der Holzpreise, die von diesem seit Jahrhun-
derten stattgcfundenen freien Holzverkehr im Innern des
Kantons die Folge ist, nicht nachtheilig, sondern vortheilhaft
auf diesen Wohlstand gewirkt hat, so muß der vaterländische
Wohlstand überhaupt durch den freien Verkehr von Kanton
zu Kanton gewinnen, und aus den nämlichen Gründen
muß nach meiner Ueberzeugung der Wohlstand der Schweiz
gewinnen, wenn sie Holz wie andere Produkte ihres Bodens
frei nach dem Ausland absetzen kann. Als allgemein gel-
tende Wahrheiten der Staatswirthschaft können wir doch

annehmen: daß der Wohlstand der Nationen immer aus
ähnlichen Quellen, ihre Verarmung aus ähnlichen Ursachen

fließe; daß die Natur des Handels und die Wirkungen des

freien Verkehrs unter den Völkern überall übereinstimmend

sind, und daß unausweichlich die Fortschritte der Civilisation
und der Finanzwissenschaft, freie Kultur und freien Handels-
verkehr herbeirufen müssen. Früher oder später wird also

die Schweiz, und es werden alle einzelnen Theile des Staaten-
Hundes sich diesem Gesetze unterziehen müssen, und jede

Beschränkung, jede gewaltthätige Hemmung dieser wesent-














